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Entgeltordnung  
der Diakoniestation Nagold 

 

Vergütungsvereinbarung mit den gesetzlichen Pflegekassen nach § 89 SGB XI und 
Privatleistungen an Selbstzahler, gültig ab 01.01.2025 
 

1. Pflegesachleistungen nach §§ 36-39 SGB XI einschließlich der Wegepauschale bis zu den 
monatlichen Höchstbeträgen:  
in Pflegegrad 1: 0 €, in Pflegegrad 2: 796 €, in Pflegegrad 3: 1.497 €, in Pflegegrad 4: 1.859 €, 
in Pflegegrad 5: 2.299 €. 

  

Leistungen / Module 
Pflege-

fachkraft 

Fachkraft 
Betreuung / 

Hauswirtschaft 

Ergänzende 
Hilfe 

1.  Große Körperpflege 43,02 € 36,19 € 32,45 € 

2.  Kleine Körperpflege 29,11 € 24,49 € 21,96 € 

3. Transfer / An- / Auskleiden 15,18 € 12,77 € 11,45 € 

4.  Hilfe bei Ausscheidungen 18,99 € 18,10 € 16,23 € 

5.  Derzeit nicht belegt.       

6.  Spezielles Lagern 15,18 € 12,77 € 11,45 € 

7.  Mobilisation 15,18 € 12,77 € 11,45 € 

8.  Einfache Hilfe bei der Nahrungsaufnahme 15,18 € 12,77 € 11,45 € 

9.  Umfangreiche Hilfe bei der Nahrungsaufnahme 36,70 € 30,87 € 27,68 € 

10. Verabreichung von Sondennahrung  17,72€     

11. Hilfe beim Verlassen / Wiederaufs. der Wohnung * 19,47 € 16,38 € 14,68 € 

12. Zubereiten einer einfachen Mahlzeit 18,99 € 15,97 € 14,32 € 

13. Essen auf Rädern 7,59 € 6,39 € 5,73 € 

14. Zubereitung einer (i. d. R.) warmen Mahlzeit 51,89 € 43,64 € 39,13 € 

16. Waschen / Bügeln / Reinigen / Einkauf * 19,47 € 16,38 € 14,68 € 

17. Ab- und Beziehen eines Bettes 17,72 € 14,90 € 13,36 € 

18. Beheizen 17,72 € 14,90 € 13,36 € 

19. Erstbesuch (Feststellung des individuellen Pflegebedarfs) 77,87 € - - 

20. Anpassung der Pflegeplanung (Folgebesuch) 38,94 € - - 

21. Pflegerische Betreuungsmaßnahme * 19,47 € 16,38 € 14,68 € 

22. Organisation des Alltags * 19,47 € 16,38 € 14,68 € 

    
* pro angefangene ¼ Stunde 

 
2. Wegepauschale 

• Wegepauschale je Hausbesuch nach SGB XI  
o Ergänzende Hilfe       5,97 € 
o Fachkraft Betreuung/Hauswirtschaft     6,66 € 
o Pflegefachkraft       7,92 € 

 
pro Hausbesuch mit sowohl Pflegesachleistungen nach SGB XI  
als auch Behandlungspflege nach § 37 Abs. 2 SGB V     3,96 €.  
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3. Ausbildungszuschlag  
pro Hausbesuch mit Pflegesachleistungen (vgl. 1.) 1,74 €  

 
4. Zuschläge für Einsätze 
Bei Einsätzen der Rufbereitschaft in der Nacht oder Einsätzen auf Wunsch der Versicherten 
zwischen 20.00 und 6.00 Uhr      
Einsätze außer Modul 11, 15, 16, 21, 22: 3,86 € pro Hausbesuch 
Einsätze Modul 11, 15, 16, 21, 22: 1,93 € pro angef. ¼ Std. 
 

Bei Einsätzen an Sonn- und Feiertagen (auch Heiligabend und Silvester)  
Einsätze außer Modul 11, 15, 16, 21, 22: 3,95 € pro Hausbesuch 
Einsätze Modul 11, 15, 16, 21, 22: 1,98 € pro angef. ¼ Std. 

 

Bei Einsätzen an Samstagen auf Wunsch der Versicherten  
zwischen 13.00 und 20.00 Uhr 
Einsätze außer Modul 11, 15, 16, 21, 22: 2,62 € pro Hausbesuch 
Einsätze Modul 11, 15, 16, 21, 22: 1,31 € pro angef. ¼ Std. 
 

Bei Einsätzen mit besonderem Infektionsschutz 
Einsätze ausschließlich SGB XI: 9,37 € pro Hausbesuch 
Kombi-Einsätze SGB V Behandlungspflege und SGB XI: 5,85 € pro Hausbesuch  

 

5. Rufbereitschaftseinsatz SGB XI 
Hilfen bei Einsätzen im Rahmen der Rufbereitschaft       siehe 19. Notfalleinsätze 
(außerhalb geplanter Einsätze)   Hausnotruf   
 

6. Mehraufwand 
Mehraufwand für den notwendigen Einsatz einer zweiten   jeweils der Preis der  
Pflegeperson         erbrachten Leistungspakete 
 

7. Verordnungspauschale                  
Pauschale für die Organisation der Verordnung häusliche     15,00 € pro Folgeverordnung 
Krankenpflege  
  

8. Qualitätssicherungsbesuch nach § 37 Abs. 3 SGB XI und Beratungsbesuch 
Sicherung der Qualität und Beratung der häuslich Pflegenden. 
 

Qualitätssicherungsbesuch Pflegegrade 1-5 (Kosten trägt Pflegekasse) 85,79 €  
Beratungsbesuch: Einsatz pro Hausbesuch  (Selbstzahlerleistung) 85,79 €                                                                          
 

9. Pflegeschulung nach § 45 SGB XI 
Individuelle Schulungen in der Häuslichkeit und Pflegekurse nach § 45 SGB XI werden von der 
Diakoniestation gleichfalls angeboten. Die Bezahlung erfolgt vollständig über die Pflegekasse. Bei 
Interesse an Pflegeschulungen dürfen Sie gerne bei uns nachfragen. 
 

10. Investitionskostenzuschlag 
Für jeden Hausbesuch wird ein Investitionskostenzuschlag von    1,75 €   
erhoben (begrenzt auf 3 x täglich). 
 

11. Ermäßigung für Mitglieder des Diakoniefördervereins Nagold 
Mitglieder des Diakoniefördervereins Nagold im Einzugsgebiet der Diakoniestation Nagold erhalten 
folgende Ermäßigungen: 

• 10 % Ermäßigung bei Überschreiten der Höchstbeträge der Pflegegrade auf den anfallenden 
Eigenanteil, Ermäßigung bei Privatleistungen als Selbstzahler, beim 
Investitionskostenzuschlag und bei der Verordnungspauschale 

• beim Hausnotruf: keine einmaligen Anschlusskosten und keine Kosten für die Erstberatung. 
 

Die jährliche Gesamtermäßigung je Mitglied ist auf 120,00 € begrenzt. 
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12. Häusliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson nach § 39 SGB XI  
Ist eine Pflegeperson wegen Erholungsurlaub, Krankheit oder aus anderen Gründen an der Pflege 
gehindert, übernimmt die Pflegekasse nach Antragstellung die Kosten für eine Ersatzpflegekraft für 
bis zu sechs Wochen je Kalenderjahr. Die Erstattungen der Pflegekasse hierfür betragen 1.685,00 € 
(und bis zu weiteren 843,00 € aus Budget Kurzzeitpflege) pro Jahr. Wenn die Dienste der 
Diakoniestation in Anspruch genommen werden, gelten folgende Entgelte: 

• Einsatz Pflegefachkraft, pro angefangene ¼ Stunde  20,80 € 

• Fachkraft Betreuung, pro angefangene ¼ Stunde   17,60 € 

• Einsatz hauswirtschaftliche Kraft, pro angefangene ¼ Stunde 15,90 € 

• Nachtzuschlag (ab 20.00 Uhr)  je Hausbesuch   3,86 € 

• Zuschläge an Sonn- und Feiertagen je Hausbesuch   3,95 € 

• Wegepauschale    je Hausbesuch  
o Hauswirtschaftliche Kraft       6,44 € 
o Fachkraft Betreuung        7,12 € 
o Pflegefachkraft        8,38 € 

 
13. Tagespflege nach § 41 SGB XI  
Die Entgelte der Tagespflege sind in einer separaten Entgeltordnung dargestellt.   
 
 
14. Betreuungsbetrag nach § 45a+b SGB XI 
Der aktuelle Betreuungsbetrag für alle Personen mit Pflegegrad beträgt monatlich 131 €. Die in einem 
Kalenderjahr nicht in Anspruch genommenen Beträge können in das nächste Kalenderhalbjahr 
übertragen werden. 
 
Betreuungsleistungen nach § 45b SGB XI  
Die Entgeltsätze bei Betreuungsleistungen nach § 45b SGB XI (Modul ZB5) werden im 5 Minutentakt 
abgerechnet. Sie unterscheiden sich preislich nach der Qualifikation der Mitarbeitenden.  
 

• Hauswirtschaftliche Kraft    je 5 min   5,80 € 

• Fachkraft Betreuung     je 5 min   6,45 € 

• Pflegefachkraft     je 5 min   7,65 € 

• Nachtzuschlag (ab 20.00 Uhr)  je Hausbesuch   3,86 € 

• Zuschläge an Sonn- und Feiertagen  je Hausbesuch   3,95 € 

• Wegepauschale    je Hausbesuch  
o Hauswirtschaftliche Kraft       6,44 € 
o Fachkraft Betreuung        7,12 € 
o Pflegefachkraft        8,38 € 

 

• Bereitstellen Essen auf Rädern     13,50 € 
Die Kosten für die Mahlzeit werden vom Seniorenzentrum Martha Maria bzw. dem Haus Emmaus abgerechnet. 

 
Die Betreuungsgruppe „Der etwas andere Seniorennachmittag“    
In den Evang. Gemeindehäusern Ebhausen und Iselshausen findet  
jeweils am Donnerstagnachmittag ein spezielles Seniorenangebot statt.  
       je Nachmittag  40,95 €  
Im Preis enthalten sind: Fahrdienst, Kaffee und Kuchen, sonstige Auslagen. 
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15. Hausnotruf  
Unser Hausnotruf wird in Kooperation mit der Hausnotruf-Dienst gGmbH in Freiburg angeboten. 
 

• Einmalige Anschlusskosten und Erstberatung   45,00 € 

• Monatliche Leihgebühr für das Notrufgerät 
o Grundpaket 

▪ Abrechnung über Kasse (Pflegegrad erforderlich) 00,00 € / Monat 
▪ Abrechnung Selbstzahler    29,90 € / Monat 

o Sicherheitspaket  
▪ Abrechnung über Kasse (Pflegegrad erforderlich) 21,50 € / Monat 
▪ Abrechnung Selbstzahler    51,40 € / Monat 

(mit Schlüsselhinterlegung in der Diakoniestation oder vor  
Ort und 24 Stunden einsatzbereite Rufbereitschaft im Notfall)  

o auf Wunsch 2. Funksender     10,00 € / Monat 
o Ausführung von Reparaturen am Notrufgerät  kostenfrei 
o Ersatz schadhafter Einzelteile    kostenfrei 

• Abholung und Endreinigung des Notrufgeräts    30,00 €  

• Ummeldung eines Anschluss      40,00 € 

• Umzug eines Anschluss (Abbau + Neuanschluss)   60,00 € 
 
 
Kosten für eventuell anfallende Notfalleinsätze der Diakoniestation (je Einsatz) 

o Notrufeinsatz tagsüber (6.00 – 20.00 Uhr) 
▪ für die erste ¼ Stunde    23,00 € 
▪  jede weitere angefangene ¼ Stunde  11,50 € 

o Notrufeinsatz nachts   (20.00 – 6.00 Uhr) 
▪ für die erste ¼ Stunde    28,00 € 
▪ jede weitere angefangene ¼ Stunde  14,00 € 
 

Kosten für einen selbst verursachten technischen Einsatz 
o je angefangene ¼ Stunde     16,38 € 
o Wegepauschale je Einsatz       6,66 € 

 
Damit der Hausnotruf angeschlossen werden kann, wird eine 220V-Stromsteckdose benötigt. Diese 
sollte sich innerhalb der Wohnung befinden.  Ist diese Voraussetzung erfüllt, kann der Anschluss 
sofort vorgenommen werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


